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$a§ $ienfire{)(emcnt für eibgenoffifrjje

Strumen.

(gortfefeung.)

III. grage: „SBaä foll baä SDienftregtement
enthalten unb rote foll ber ©toff beHanbelt

roerben?"
SDaä SDienftregtement fofl naa) unferer Slnfidjt

fämmtlidje Borfdjriften über ben SDienft beä §eereä
entBalten.

©er SDienft beä £>eereä umfaßt feine ganje Sebenä«

tHätigfeit.
SDaä ©ienftreglement Hot für bie Berroaltung beä

feeexeä im Innern unb fein BerHatten gegen Slußen
(infofern biefeä ttjunlicfj ift) Beftimmungen aufju«
ftellen unb bie BerfaHrungäart ju bejeidjnen.

SDaä SDienftreglement tann ftdj nidjt roie ein
anbereä ©efefe auf baä bloße Sluf ftellen einer Sin«

jaHt ©afeungen befdjräuten. SDaäfelbe muß jum
SHeil Slnroeifungen über bie Slrt ber SluäfüHrung
geben unb oft felbft auf bie Begrünbung ber auf«
gefteüten Beftimmungen eingeben. SDiefeä ift oiel«

fadj notHroenbig, roeit Berftänbniß erfte Bebingung
ridjtiger SluäfüHrung ift.

SDaä SDienftreglement ift baHer (befonberä roenn
eä alle bie ©egenftänbe umfaßt, roelaje roir ürbem«
jenigen oon 1866 finben) nidjt nur eine beftimmte
Borfdjrift für geroiffe Borgänge unb gäfle, fonbern
audj eine Slrt Seitfaben für baä BeneHmen in ben

oerfdjiebenen Sagen beä ©ienfteä; in golge beffen
roirb eä jum SHeil meHr ben ©Barafter einer 0n=
ftruction alä ben eineä ©efefeeä an fidj tragen
muffen.

SRebft bem ©efamtnt'OnBalt beä SDienftreglementä
ift eä roiajtig, baß bie ben nämltdjen ©egenftanb
betreffenben- Beftimmungen, in befonbere ©ruppen
jufammengefaßt unb lefetere in eine angemeffene
SReiBenfolge gefteflt roerben.

©ie ridjtige ©intHeilung unb logifdje Slnorbnung
ber im ©ienftreglement ju beHanbelnben ©egenftänbe
Hat ben BortHeil, baß bie einjelnen Beftimmungen
leicBter aufgefunben unb leiajter bem ©ebädjtniß
eingeprägt roerben fönnen.

SBeitere Slnforberungen, roeldje roir an baä ©ienft«
reglement ftellen muffen, finb Boüftänbigfeit, Be»

ftimmtHeit uttb Äürje.
©aä ©ienftreglement foll (befonberä roaä ben

innern ©ienft unb ben ©ienftbetrieb anbelangt)
oottftänbig fein, ©ä muß genfigenbe SlnHaltäpunfte
für baä BeneHmen in all ben gälten, roeldje am
Häufigften oorfommen, geben.

BeftimmtHeit ift notHroenbig, bamit feine oer=

fdjiebenartige Sluälegung ftattfinben fönne.
©ie Äürje Hot ben großen BortHeil, baß ber

©injelne fia) ben SBortlaut ber Beftimmungen leiajter
inerten fann.

Sluf Äoften ber Bottftänbigfelt, barf man bei

Slbfaffung eineä ©ienftreglementä nidjt furj fein
roollen.

©eringer Umfang beä SReglementä, barf erft in
jroeiter Sinie angeftrebt roerben, roenn bie Bofl*
ftänbigfeit barunter nidjt leibet.

©in geringerer Umfang beä ©ienftreglementä
roäre ermöglidjt, roenn gleidjjeitig mit bem ©ienft«
reglement eine auäfüBrliajere ©ienftinftructton er«
laffen rourbe, roeldje bie nötHigen ©rläuterungen
ju ben furj gefaßten Slrtifeln enthielte.

©aä ©ienftreglement müßte in biefem galt auä
ber erroäHnten onftruction HeroorgeHen, fonft roaren
SBiberfprüdje fdEjtoer ju oermeiben.

©ä oerHält ftd) Hier ör)nlict) roie bei ben topo=
grapHifajen Äarten. — [Rebucirt man eine Äarte
oon großem SDcaßftab auf einen fleineren, fo erfjält
man ein jroar roeniger großeä, bodj genaueä Bilb.
(Slüfäflige geHler oerringern fidt).) Bei bem umge»
feHrten Borgang ift baä ©egentHeil ber gaH.

IV. grage: „SBeldfjeä finb bie §aupttHeile
beä ©ienftreglementä oon 1866 unb ift in
btefer BejieHung eine Slenberung roün«

fajenäroertB?"
SRadj ©arlegung unferer Slnfidjten über ein ©ienft«

reglement überHaupt roollen roir unä ertauben, feinen
SnHalt (baä ju bearbeitenbe SRaterial) unb feine

©intHeilung etroaä näHer ju unterfudjen.
©aä ©ienftreglement oon 1866 tHeilt ben ©toff

in eine ©inleitung unb brei SHeile. ©iefe roerben

gebilbet:
I. SHeil: innerer ©ienft.

II. SHeil: SBadHbienft.

III. SHeil: gelbbienft.
©ie SReiBenfotge ber SHeile fdjeint ridjtig, bodj,

glauben roir, bürfte man füglidj ben I. unb II. SHeil
in einen jufammenfaffen; ob man ben III. SHeil,
nämlidj ben gelbbienft, bann alä II. folgen laffen
ober getrennt für fia) BeHanbeln roiff, barüber
fönnen bie Slnfidjten oerfdjieben fein.

SBir Holten eine getrennte BeHanbtung beä gelb»

bienfteä auä oerfajiebenen ©rünben für baä SRidjj«

tigere.
SRodj beffer fdjiene unä, ben gelbbienft jjqr nidjt

jum ©egenftanb eineä SRegiementä ju madjen, fon»
bem über biefen geroiß Höojft roidjtigen ©ienftjroeig
bloä eine Onftruction ju erlaffen. SBir roollen unä

erlauben, bie ©rünbe, roeldje unä ju biefer Slnfidjt
beftimmen, anjttfüHren.

Ueber baäjenige, roelajeä in bem ©ienftreglement
oon 1866 unter bem Sitel: „innerer ©ienft unb

SBadjbtenfi" BeHanbelt roitb, laffen fiaj leidjt bleibenbe

Borfdjriften auffieflen. ©iefe Borfdjriften fönnen
im grieben unb im Äriege ftetä gleid) unb unoer«
änberlidj bleiben.

Slnberä ift eä bei bert Borfdjriften über ben ©ienft
im gelbe — Hier, roo bieBerHältniffe immer roedHfetn,

muß bem ©rmeffen beä ©Hefa ein größeret ©piel«

räum gegeben roerben. ©ie Beftimmungen muffen
meHr allgemein geBalten roerben.

©ine Onftruction (gelbinftruction) rourbe biefer

Slnforberung Beffer alä ein SReglement entfpredjen.

[Reglement ift ©efefe. Bon ben Beftimmungen
beäfelben fofl SRiemanb im Sütfnbeften abroeiajen.

©ine Onftruction Hätte nidjt biefe ftreng Binbenbe

gorm unb fönnte auaj etjer roieber geroeajfelt unb

oeränbert roerben.
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Das Dienftreglement für eidgenössische

Trnppen.

(Fortsetzung.)

III. Frage: „Was soll das Dienstreglement
enthalten und wie soll der Stoff behandelt

werden?"
Dys Dienstreglement soll nach unserer Anstcht

sämmtliche Vorschriften über den Dienst des Heeres
enthalten.

Der Dienst des Heeres umfaßt seine ganze
Lebensthätigkeit.

Das Dienstreglement hat für die Verwaltung des

Heeres im Innern und sein Verhalten gegen Außen
(insofern dieses thunlich ist) Bestimmungen aufzustellen

und die Verfahrungsart zu bezeichnen.

Das Dienstreglement kann sich nicht wie ein
anderes Gesetz auf das bloße Aufstellen einer
Anzahl Satzungen beschränken. Dasselbe muß zum
Theil Anweisungen über die Art der Ausführung
geben und oft selbst auf die Begründung der
aufgestellten Bestimmungen eingehen. Dieses ist vielfach

nothwendig, weil Verständniß erste Bedingung
richtiger Ausführung ist.

Das Dienstreglement ist daher (besonders wenn
es alle die Gegenstände umfaßt, welche wir in'dem-
jenigen von 1866 stnden) nicht nur eine bestimmte
Vorschrift für gemifse Vorgänge und Fülle, sondern
auch eine Art Leitfaden für das Benehmen in den

verschiedenen Lagen des Dienstes; in Folge dessen

wird es zum Theil mehr den Charakter einer
Instruction als den eines Gesetzes an sich tragen
müssen.

Nebst dem Gesammt-Jnhalt des Dienstreglements
ist es wichtig, daß die den nämlichen Gegenstand
betreffenden Bestimmungen, in besondere Gruppen
zusammengefaßt und letztere in eine angemessene

Reihenfolge gestellt werden.

Die richtige Eintheilung und logische Anordnung
der im Dienstreglement zu behandelnden Gegenstände
hat den Vortheil, daß die einzelnen Bestimmungen
leichter aufgefunden und leichter dem Gedächtniß
eingeprägt werden können.

Weitere Anforderungen, welche mir an das
Dienstreglement stellen müssen, sind Vollständigkeit,
Bestimmtheit und Kürze.

Das Dienstreglement soll (besonders was den

innern Dienst und den Dienstbetrieb anbelangt)
vollständig sein. Es muß genügende Anhaltspunkte
für das Benehmen in all den Fällen, welche am
häusigsten vorkommen, geben.

Bestimmtheit ist nothwendig, damit keine

verschiedenartige Auslegung stattfinden könne.

Die Kürze hat den großen Vortheil, daß der

Einzelne sich den Wortlaut der Bestimmungen leichter
merken kann.

Auf Kosten der Vollständigkeit, darf man bei

Abfassung eines Dienstreglements nicht kurz sein

wollen.
Geringer Umfang des Reglements, darf erst in

zweiter Linie angestrebt werden, wenn die

Vollständigkeit darunter nicht leidet.

Ein geringerer Umfang des Dienstreglements
wäre ermöglicht, wenn gleichzeitig mit dem Dienst-
reglemeut eine aussührlichere Dienstinstruction
erlassen würde, welche die nöthigen Erläuterungen
zu den kurz gefaßten Artikeln enthielte.

Das Dienftreglement müßte in diesem Fall aus
der erwähnten Instruction hervorgehen, sonst wären
Widersprüche schwer zu vermeiden.

Es verhält sich hier ähnlich wie bei den

topographischen Karten. — Reducirt man eine Karte
von großem Maßstab auf einen kleineren, so erhält
man ein zwar weniger großes, doch genaues Bild.
(Allfällige Fehler verringern fich.) Bei dem
umgekehrten Vorgang ist das Gegentheil der Fall.

IV. Frage: „Welches sind die Haupttheile
des Dienstreglements von 1866 und ist in
dieser Beziehung eine Aenderung wün¬

schenswerth?"
Nach Darlegung unserer Ansichten über ein

Dienftreglement überhaupt wollen wir uns erlauben, seinen

Inhalt (das zu bearbeitende Material) und seine

Eintheilung etwas näher zu untersuchen.
Das Dienstreglement von 1866 theilt den Stoff

in eine Einleitnng und drei Theile. Diese werden

gebildet:
I. Theil: Innerer Dienst.

II. Theil: Wachdienst.

III. Theil: Felddienst.
Die Neihensolge der Theile scheint richtig, doch,

glauben wir, dürste man füglich den I. und II. Theil
in einen zusammenfassen; ob man den III. Theil,
nämlich den Felddienst, dann als II. folgen lassen

oder getrennt für stch behandeln will, darüber
können die Ansichten verschieden sein.

Wir halten eine getrennte Behandlung des Feld-
diensteZ aus verschiedenen Gründen für das

Richtigere.

Noch besser schiene uns, den Felddienst gar nicht

zum Gegenstand eines Reglements zu machen,
sondern über diesen gewiß höchst wichtigen Dienstzweig
blos eine Instruction zu erlassen. Wir wollen uns
erlauben, die Gründe, welche uns zu dieser Ansicht

bestimmen, anzuführen.
Ueber dasjenige, welches in dem Dienstreglement

vo« 1866 unter dem Titel: „Innerer Dienst und

Wachdienst" behandelt wird, lassen sich leicht bleibende

Vorschriften aufstellen. Diese Vorschriften können

im Frieden und im Kriege stets gleich und
unveränderlich bleiben.

Anders ist es bei dett Vorschriften über den Dienst
im Felde — hier, wo die Verhältnisse immer wechseln,

muß dem Ermessen des Chefs ein größerer Spielraum

gegeben werden. Die Bestimmungen müssen

mehr allgemein gehalten werden.

Eine Instruction (Feldinstruction) würde dieser

Anforderung besser als ein Reglement entsprechen.

Reglement ist Gesetz. Von den Bestimmungen
desselben soll Niemand im Mindesten abweichen.

Eine Instruction hätte nicht diese streng bindende

Form und könnte auch eher wieder gewechselt und

verändert werden.
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©oflte man aber on SluffteHung eineS SReglementä

(ftatt einer Onftruction) für ben gelbbienft auaj

ferner feftHalten, fo fdjiene nodj immer jroeefmäßig

ein eigentlicBeä ©ienftreglement (roeldjeä bie Be«

ftimmungen über ben innern ©ienft, bie ©rab«

Obliegenheiten, ben ©arnifonä» unb SBaajbienft tc tc
enthielte) unb ein gelbbienft«SReglement ju unter«

fcBeiben.

StRag man mit unferem Borfajlag biefe Unter»

fttjeibung ju maajen, einoerftanben fein ober niajt,
fo änbert biefeä an ber ©adje roenig. ©er ju be*

Hanbelnbe ©toff bleibt ber nämliaje, mag man bie

SHeile beä iefeigen ©ienftreglementä getrennt, feben

für fiaj ober beibe oereint alä SHeile eineä größern

©anjen beHanbeln.
SBir Hoben noaj eine roeitere Betnerfung beiju»

fügen.
©er I. SHeil beä ©ienftreglementä oon 1866 ift

betitelt: Onnerer ©ienft. ©iefer Sitel ift ungenau,
©er innere ©ienft bilbet nur einen SHeil ber Be»

ftimmungen, roelaje roir Hier finben.
©ine angemeffenere Bejeidjnung fdjiene „Slflge«

meineä ©ienftreglement" u. j. roeil bie in bem«

felben niebergelegten ©runbfäfee über ben ©ienft«
betrieb allgemeine ©ültigfeit Hoben; roeil fte niajt
nur für eine SBaffen» ober Sruppengattung, einen

©rab u. f. ro., fonbern für alle gleiaj binbenb finb,
fein tonnen unb auaj fein muffen.

©injelne befonbere Beftimmungen für bie eine

ober anbere SBaffen« ober Sruppengattung anbern
biefeä nidjt.

©er innere ©ienft bilbet, genau genommen, nur
einen SHeil biefeä SReglementä.

©in Blicf auf ben OnHolt beä I. SHeilä beä

SReglementä oon 1866 genügt, barjutHun, baß bie

Bejeiajnung „Onnerer ©ienft" ungenau ift.
(gortfefeung fotgt.)

©efujttfjtUrrje Sarfiefluna. bet tpanjerungen unb
(gifentonftnicttoncn für SBefeftigungen übet*
Haupt mit Slngabe ber oorjügliajften ©aten
auä ben bejüglidjen ©djießoerfucHen unb ben

©ajiffäpanjerungen. Bon ©tnil ©lanj grei«
Herrn oon Sliaja, f. f. Hauptmann beä ©enie«
ftabeä im teajnifdj=abmimftratioen SIRilitär«
©omite. SIRit 7 Safein. SBien, BttcBBanb«

lung oon 8. SB. ©elbel & ©oHn.
©er feexx Berfaffer, ein tüdjtiger gaajmann, giebt

in oorliegenbem Budje bie Bauptfädjlidjften ©aten
über bie oerfdjiebenen, forootjl oerfudjten alä auä»

gefüBrten Bonjerungen unb ©ifenconftruetionen für
Befeftigungen überHaupt, nebft Slngabe ber bamit
in Berbinbung fteHenben ©ajiffäpanjerungen im
Slflgemeinen.

SBir fönnen ben intereffanten ©arlegungen niajt
©ajritt für ©djritt folgen, roollen unä aber erlauben,
bem ©ajlußroort einige ©teilen ju entneHmen. On
bemfelben roirb gefagt:

»©ie@runbprinjipien ber Befeftigung oon ©taaten
forooHl alä oon einjelnen Bunften, nämlidj ber

ftrategifajen unb ber taftifajen gortifteation, roaren

ju feber ,3eit in ber §auptfaaje biefelben, nur bie

SIRittel richteten fiaj nadj ben Jeweiligen ^eitoer»
Hältniffen.

ObrooHl oom tBeoretifajen ©tanbpunfte Houpt»

fäajliaj bie SBidjtigfeit ber ju befeftigenben Bunfte
auf ben ©Barafter ber fortificatorifajen Slnlage maß«

gebenb fein fofl, fo üben in ber SBirflicHfeit boctj

auaj noaj eine SIRenge anberer Umftänbe einen großen,

fa oft fogar einen beftimmenben ©influß auä, ob

bie Befeftigung eine oorübergeHenbe ober BleiBenbe

roirb, b. H- ob paffagere, prooiforifdje, flüdjtige
ober fdjon in griebensjeiteu permanente SBerfe er»

baut roerben.

©ie ©ajnefligfeit, mit roeldtjer gegenroärtig nadj
gefdjeBener Ärtegäerftärung bie Slrmeen burdj bie

oielen ©ifenbaHnen, fernerä bem reidjen SelegrapHen*

nefee concentrirt roerben fönnen unb friegäbereit
gegen ben geinb marfdjiren, oeranlaßte rafdjer ju
erbauenbe©ecfungämittel Herjufteflen, um militärifdj
roidjtige Bnnfte, roetdje roegen beä Äoftenpunfteä
ober auä anberen ©rünben niajt permanent be«

feftigt rourben, noaj auf eine anbere Slrt fidtjern ju
fönnen.

©ie ©infüHrung ber gejogenen Äanonen, bie Ber*
befferungen in ber ©efajüfeconftruction, bie oer«;

Heerenbe SBirfung ber £ünterlabungägeroeBre unb
ber SReooloerfanonen im Bereine mit ben gefammel*
ten reiajen ©rfaHrungen ber oielen Äriege ber SReu«

jeit riefen aber große Beränberungen in ber atlge»
meinen unb in ber ©etail=Slnorbnung ber Be»

feftigungen b,exoox.

©ie SrefffiajerBeit unb bie Srefftoirffamteit finb
bereitä auf eine ^olje ©tufe gebradjt roorben, fie
oerurfaajten bei ben ©djladjten unb Belagerungen
ber lefeten Äriege in Berbinbung mit ber großen
SlnjaHl ber mitgefüHrten ©efajüfee bie einleitenben

©efdjüfefämpfe auf roeite ©ntfernungen.
©ä roirb natürliaj berjenige, ber feine ©efdjüfe«

roirfung am beften buraj gute Btocirung unb reidj«

lidje 3aBl auägenüfet Hot, weiterä feine eigenen

Sruppen in biefer >$eit oor ben ©efdjoffen ber

feinblidjen ©efdjüfee fo oiel alä möglidj fiajerte, oor
bem ©egner, ber bieä unterließ ober im geringereu
©rabe betoirfte, im BortHeile fein.

©iefe julefet angefüHrte ©edung fann nur buraj
eine ooflftänbige, gute unb ridjtige Benüfeung beä

oorbanbenen Serrainä bei ber SluäroaBl unb ber

Slnlage ber feeunbären unb ber £>aupt=©dHroerpuntte
beä ©taateä unb buraj eine fünftliaje Berbefferung
ber natürliajen ©etfungen erjielt roerben. ©ie muß
ein offenfioeä BorgeHen im großen ©ttjle ermög*
lidtjen unb ju einer ftarfen ©efenfio=BertHetbigung
geeignet fein.

On ben gegenroärtigen Äriegen, roo roeniger ber

perfönliaje SIRutB, fonbern meHr bie ricHtige güHrung
unb Btocirung ber Sruppen entfReibet, entroicfelt

man im Äämpfe oiel meHr Borfiajt. Ooj mödjte

midj beä Sluäbrucfeä bebienen, man fpart meHr bie

SJRenfiijenleben, ba man, roo bieä unterlaffen roirb,
fo ungeHeuere Berlufte erleibet, baß ein ©taat in
roenig Sagen roiberftanbäunfäHig roerben fann.

©ie gortification roirb buraj bie oermeHrte fünft»
Uaje £erridjtung ber ©djlaajtfelber unb auf biefe
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Sollte man aber an Aufstellung eines Reglements

(statt einer Instruction) für den Felddienst auch

ferner festhalten, so schiene noch immer zweckmäßig

ein eigentliches Dienstreglement (welches die

Bestimmungen über den innern Dienst, die

Gradobliegenheiten, den Garnisons- und Wachdienst :c «.
enthielte) und ein Felddienst-Neglement zu
unterscheiden.

Mag man mit unserem Vorschlag diese

Unterscheidung zu machen, einverstanden sein oder nicht,

so ändert dieses an der Sache wenig. Der zu

behandelnde Stoff bleibt der nämliche, mag man die

Theile des jetzigen Dienstreglements getrennt, jeden

sür stch oder beide vereint als Theile eines größern

Ganzen behandeln.

Wir haben noch eine weitere Bemerkung
beizufügen.

Der I. Theil des Dienstreglements von 1866 ist

betitelt: Innerer Dienst. Dieser Titel ist ungenau.
Der innere Dienst bildet nur einen Theil der

Bestimmungen, welche wir hier finden.
Eine angemessenere Bezeichnung schiene «Allgemeines

Dienstreglement" u. z. weil die in
demselben niedergelegten Grundsätze über den Dienstbetrieb

allgemeine Gültigkeit haben; weil ste nicht

nur für eine Waffen- oder Truppengattung, einen

Grad u. s. w., sondern für alle gleich bindend stnd,
sein können und auch fein müssen.

Einzelne besondere Bestimmungen für die eine

oder andere Waffen- oder Truppengattung ändern
dieses nicht.

Der innere Dienst bildet, genau genommen, nur
einen Theil dieses Reglements.

Ein Blick auf den Inhalt des I. Theils des

Reglements von 1866 genügt, darzuthun, daß die

Bezeichnung «Innerer Dienst" ungenau ist.
(Fortsetzung folgt.)

Geschichtliche Darstellung der Panzerungen und
Eisenronftrmtionen für Befestigungen
überhaupt mit Angabe der vorzüglichsten Daten
aus den bezüglichen Schießversuchen und den

Schiffspanzerungen. Von Emil Glanz
Freiherrn von Aicha, k. k. Hauptmann des Geniestabes

im technisch-administrativen Militär-
Comit6. Mit 7 Tafeln. Wien, Buchhandlung

von L. W. Seidel & Sohn.
Der Herr Verfasser, ein tüchtiger Fachmann, giebt

in vorliegendem Buche die hauptsächlichsten Daten
über die verschiedenen, sowohl versuchten als aus,
geführten Panzerungen und Eisenconstructisnen für
Befestigungen überhaupt, nebst Angabe der damit
in Verbindung stehenden Schiffspanzerungen im
Allgemeinen.

Wir können den interessanten Darlegungen nicht
Schritt für Schritt folgen, wollen uns aber erlauben,
dem Schlußwort einige Stellen zu entnehmen. Jn
demselben wird gesagt:

.Die Grundprinzipien der Befestigung von Staaten
fowohl als von einzelnen Punkten, nämlich der
strategischen und der taktischen Fortification, waren
zu jeder Zeit in der Hauptsache dieselben, nur die

Mittel richteten sich nach den jeweiligen Zeitver-
hältnissen.

Obwohl vom theoretischen Standpunkte
hauptsächlich die Wichtigkeit der zu befestigenden Punkte
auf den Charakter der fortificatorischeu Anlage
maßgebend sein soll, so üben in der Wirklichkeit doch

auch noch eine Menge anderer Umstände einen großen,

ja oft sogar einen bestimmenden Einfluß aus, ob

die Befestigung eine vorübergehende oder bleibende

wird, d. h. ob passagère, provisorische, flüchtige
oder schon in Friedenszeiten permanente Werke
erbaut werden.

Die Schnelligkeit, mit welcher gegenwärtig nach

geschehener Kriegserklärung die Armeen durch die

vielen Eisenbahnen, ferners dem reichen Telegraphen«

netze concentrivi werden können und kriegsbereit

gegen den Feind marschiren, veranlaßte rascher zu
erbauende Deckungsmittel herzustellen, um militärisch
wichtige Punkte, welche wegen des Kostenpunktes
oder aus anderen Gründen nicht permanent
befestigt wurden, noch auf eine andere Art sichern zu
können.

Die Einführung der gezogenen Kanonen, die

Verbesserungen in der Geschützconstruction, die

verheerende Wirkung der Hinterladungsgewehre und
der Nevolverkanonen im Vereine mit den gesammelten

reichen Erfahrungen der vielen Kriege der Neuzeit

riefen aber große Veränderungen in der
allgemeinen und in der Detail-Anordnung der

Befestigungen hervor.
Die Treffsicherheit und die Treffwirksamkeit sind

bereits aus eine hohe Stufe gebracht worden, sie

verursachten bei den Schlachten und Belagerungen
der letzten Kriege in Verbindung mit der großen
Anzahl der mitgeführten Geschütze die einleitenden

Geschützkämpfe auf weite Entfernungen.
Es wird natürlich derjenige, der seine Geschützwirkung

am besten durch gute Placirung und reichliche

Zahl ausgenützt hat, weiters seine eigenen

Truppen in dieser Zeit vor den Geschossen der

feindlichen Geschütze so viel als möglich sicherte, vor
dem Gegner, der dies unterließ oder im geringeren
Grade bewirkte, im Vortheile sein.

Diese zuletzt angeführte Deckung kann nur durch
eiue vollständige, gute und richtige Benützung des

vorhandenen Terrains bei der Auswahl und der

Anlage der secundären und der Haupt-Schmerpunkte
des Staates und durch eine künstliche Verbesserung
der natürlichen Deckungen erzielt werden. Sie muß
ein offensives Vorgehen im großen Style ermöglichen

und zu einer starken Defensiv-Vertheidigung
geeignet sein.

Jn den gegenwärtigen Kriegen, wo weniger der

persönliche Muth, sondern mehr die richtige Führung
und Placirung der Truppen entscheidet, entwickelt

man im Kampfe viel mehr Vorficht. Ich möchte

mich des Ausdruckes bedienen, man spart mehr die

Menschenleben, da man, wo dies unterlassen wird,
so ungeheuere Verluste erleidet, daß ein Staat in
wenig Tagen widerstandsunfähig werden kann.

Die Fortification wird durch die vermehrte künstliche

Herrichtung der Schlachtfelder und auf diese
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